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 Veröffentlicht am 27.04.1988

Index

L65000 Jagd Wild

L65006 Jagd Wild Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §52 Abs1;

JagdG Stmk 1986 §50 Abs3;

JagdRallg;

Rechtssatz

Die Fragen, in welchem Ausmaß eine Fütterungsanlage von dem in einem Revier stehenden Rotwild in winterlichen

Notzeiten angenommen wird und ob die vorhandene natürliche Äsung ausreicht, um dem Wild auch in winterlichen

Notzeiten ein genügendes Nahrungsangebot zu verscha=en, können nur von einem Sachverständigen beantwortet

werden.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweismittel Sachverständigenbeweis Vorschriften über die Jagdbetriebsführung

jagdliche Verbote Jagdeinrichtungen
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